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• Treppenhäuser müssen jederzeit frei passierbar 
sein – sie sind Fluchtwege für die Bewohner und 
Zugangswege für Rettungsdienste und Feuerwehr.

• Ausgänge, Vorplätze und Zwischenpodeste dürfen 
nicht mit Möbeln, Hausrat, Kinderwagen, Mofas 
usw. verstellt sein.

• Altpapier, Brennholz, Gasflaschen usw. nicht im 
Treppenhaus lagern.

• Alle Türen stets geschlossen halten.

• Keine brennbaren Wand- und Deckenverkleidun-
gen anbringen.

Gute Ordnung ist der beste Brandschutz!

Bei Feuer Tel. 118

Einfache Grundsätze:
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